Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 02/2006

I.

Transit und Freiheitsentziehung

Zu der in den letzten beiden Rundbriefen behandelten Thematik des Transits ist der Vollständigkeit halber auf eine neuerdings veröffentlichte Entscheidung des EGMR vom 08. Dezember 2005 (Mahdid und Haddar v. Austria) hinzuweisen. Die Entscheidung ist  in der Internet-Ausgabe des Kommentars im Anhang unter "Entscheidungen im Volltext" verlinkt. Die Entscheidung ist in englischer Sprache.

Es geht um einen Aufenthalt der Betroffenen (ein Ehepaar mit 2 Kleinkindern) im Transit des Vienna International Airport in der Zeit vom 03.11.1996 bis 13.12.1996. Den Betroffenen (Asylbewerbern) wurde zunächst die Einreise nach Österreich verweigert, bis die Behörden am 13.12.1996 die Einreise aus humanitären Gründen freigaben. Die Betroffenen konnten sich (bis auf einige Stunden vor einer geplanten Abschiebung nach Tunis) im gesamten Transitbereich des Flughafens frei und unbeobachtet aufhalten und bewegen, nachdem  sie  es abgelehnt hatten, sich im sog. Sondertransit (a locked container near the airport) unterbringen zu lassen.

Der EGMR hat in dem Vorgang (dessen weitere besondere Umstände in der Entscheidung nachzulesen sind) keine Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 der EMRK gesehen und die Unterschiede zu der Entscheidung Amuur v. France im einzelnen herausgearbeitet.

Wie immer man die Entscheidung rechtlich bewertet: Es kann jedenfalls – unabhängig von der Frage der Verursachung oder des Verschuldens - keine sachgerechte und mit der Werteordnung der EMRK kompatible Lösung sein, eine Familie mit 2 Kleinkindern (damals 3 bis 4 Jahre alt) fast 6 Wochen lang auf den Wartesesseln im Transit eines Großflughafens campieren zu lassen. 

II.

Zur Vier-Wochen-Frist des § 14 Abs. 4 Satz 3 (jetzt: § 14 Abs. 3 Satz 3 ) AsylVerfG

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Kammergerichts vom 19. Dezember 2005 – 25 W 45/04 -  mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen 

Bestand der Loseblatt-Version hinzuzufügen. Die Entscheidung ist  außerdem im Internet aufrufbar. 

Die Entscheidung befasst sich eingehend mit der 4-Wochen-Frist des § 14 Abs. 4 Satz 3 AsylVerfG a.F. (jetzt: § 14 Abs. 3 Satz 3 AsylVerfG).

Im konkreten Fall hatte das Amtsgericht am 27.01.2004 Sicherungshaft gegen die Betroffene bis 26.04.2004 angeordnet. Am 02.02.2004 stellte die Betroffene aus der Haft heraus einen Erstasylantrag. Die ablehnende Entscheidung wurde am 01.03.2004 per Einschreibebrief zur Post gegeben. Die Betroffene hatte am 01.03. 2004 Haftaufhebungsantrag gestellt, der von dem AG am 02.03.2004 und von dem LG am 08.04.2004 zurückgewiesen worden war.  Nach Einlegung der weiteren Beschwerde war durch Ablauf des ursprünglich vom AG festgesetzten Haftzeitraums (bis 26.04.2004) Erledigung der Hauptsache eingetreten. Die Betroffene hat auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haft ab 01.03.2004 umgestellt. Das Kammergericht hat dem Feststellungsantrag entsprochen und unter Aufhebung der Beschlüsse vom 02.03.2004 und vom 08.04.2004 festgestellt, dass die Aufrechterhaltung der Abschiebungshaft für die Zeit vom 01.03. 2004 bis 26.04.2004 rechtswidrig war. 

Der Entscheidung des Kammergerichts ist zu entnehmen:

a) dass die Ablehnung eines Haftaufhebungsantrages mit den üblichen Rechtsmitteln anfechtbar ist,

b) dass mit dem Haftaufhebungsverfahren nach Erledigung in ein Feststellungsverfahren übergegangen werden kann,

c) dass auch der Ablauf der Vier-Wochen-Frist nach § 14 AsylVerfG mit einem Haftaufhebungsantrag geltend gemacht werden kann,

d) dass die Vier-Wochen-Frist mit Faxeingang bei dem Bundesamt beginnt,

e) dass der Tag des Eingangs bei der Berechnung der Vier-Wochen-Frist mitzählt,

f) dass die Vier-Wochen-Frist auch an einem Sonntag enden kann, 

g) dass es für die Einhaltung der Vier-Wochen-Frist auf den Zeitpunkt der Zustellung der Asylentscheidung ankommt,

h) dass bei fruchtlosem Ablauf der Vier-Wochen-Frist die Haft kraft Gesetzes endet,

i) dass die ursprüngliche Haftanordnung nicht wieder auflebt und deshalb die weitere Inhaftierung nach Ablauf der Vier-Wochen-Frist rechtswidrig ist, auch wenn der ablehnende   Asylbescheid nach Ablauf der Vier-Wochen-Frist zugestellt wird,

j) dass die Auslagen des Betroffenen bei einem erfolgreichen Haftaufhebungsverfahren dieser Art der Gebietskörperschaft der Behörde aufzuerlegen sind.

Diese Kriterien decken sich weitestgehend mit dem Stand der bisherigen Rechtsprechung.  Lediglich zu den Punkten e) und i) bestehen noch gewisse Unsicherheiten. Soweit es um die Auslagenentscheidung in einem Haftaufhebungsverfahren geht, dürfte – weil es nicht um den ursprünglichen Antrag der Behörde geht – die Anwendung des         § 13 a FGG vorzuziehen sein ( vgl. BayObLGZ 1998, 177 ff; zuletzt auch OLG Celle vom 10. Oktober 2005 – 22 W 65/05 und 66/05 – im Anhang zum Kommentar ).

Der Hinweis zu a) erfolgt deshalb, weil durch Fax mit Sendebericht als Beleg der Zeitpunkt des Eingangs Zweifeln entzogen ist.

III.

Dolmetscherbeiordnung

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Kammergerichts vom 02. November 2005 – 25 W 69/05 -  mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand der Loseblatt-Version hinzuzufügen. Die Entscheidung ist  außerdem im Internet aufrufbar. 

Die Entscheidung befasst sich unter eingehender Begründung mit der Beiordnung eines Dolmetschers in Abschiebungshaftsachen außerhalb von Prozesskostenhilfe und bejaht diese Möglichkeit unter den in der Entscheidung genannten Voraussetzungen.

Prozessual handelt es sich um eine einfache Erstbeschwerde gegen eine Zwischenentscheidung des Landgerichts, deren Zulässigkeit wegen erheblicher Rechtsbeeinträchtigung bejaht wird.

IV.

Vorläufige Festnahme

In dem bereits im Rundbrief 01/2006 angesprochenen Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union ist u.a. auch eine Ergänzung des die Abschiebungshaft regelnden § 62 AufenthG vorgesehen, und zwar ist beabsichtigt, in § 62 den folgenden Absatz 4 anzufügen:

(4) Die für den Haftantrag zuständige Behörde darf einen Ausländer vorläufig

festnehmen, wenn

1. die Voraussetzungen für die Anordnung von Abschiebungshaft vorliegen

und

2. die Festnahme erforderlich ist, um zu verhindern, dass sich der Ausländer

    dem gerichtlichen Verfahren zur Anordnung der Haft entzieht.

Der vorläufig Festgenommene ist unverzüglich dem Richter vorzuführen.
In der Begründung heißt es hierzu:

Die Regelung schafft eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die vorläufige

Festnahme von Ausländern zum Zwecke der Abschiebung. Damit wird auf die

Rechtsprechung einer Reihe von Obergerichten reagiert, die das Bestehen einer

entsprechenden bundes- oder landesgesetzlichen Rechtsgrundlage für die Festnahme von abzuschiebenden Ausländern bisher abgelehnt haben.
Die Begründung ist nicht ohne weiteres nachzuvollziehen, wenn dort von "Abschiebung" die Rede ist (in dem vorgeschlagenen Gesetztext geht es um "Abschiebungshaft"). Wün-schenswert wäre auch eine Klarstellung gewesen, welche Rechsprechung der Obergerichte konkret gemeint ist, auf die der Gesetzgeber reagieren will. 

Nach dem vorgeschlagenen Gesetzestext soll eine bundesrechtliche Spezialregelung für den Fall geschaffenwerden, dass ein Ausländer zum Zwecke der Herbeiführung einer Entscheidung des Haftrichters nach § 62 Abs. 1 oder Abs. 2  vorläufig festgenommen und festgehalten werden soll, die dann auch über § 106 Abs. 2 Satz 1 AufenthG dazu führen würde, dass landesrechtliche Besonderheiten im Verfahrensrecht verdrängt würden.  

Die vorgeschlagene Regelung ist geeignet, erneut Verwirrung zu stiften. Der Sache nach kann es nur um sog. Spontanfestnahmen gehen. Der präventive Richtervorbehalt bei geplanten oder planbaren Festnahmen steht nicht zur Disposition des Gesetzgebers.  

V.

Ich bitte aus der Loseblatt-Version folgende Unterlagen ersatzlos herauszunehmen:

a) Erlass IM-NRW vom 24.03.2003

b) Erlass IM-NRW vom 16.12.2004

c) Informations- und Kriterienkatalog vom 22.11.2004 zu b)

Da ich nicht über die Fortschreibung und weitere Entwicklung dieser und anderer Erlasse regelmäßig informiert werde und deshalb nicht weiß, ob und inwieweit diese Unterlagen noch aktuell sind, werden sie aus dem Kommentar (Internet und Loseblatt) herausgenommen. Die Unterlagen bleiben aber im Internet im ARCHIV aufrufbar.

VI.

Abschiebungshaft gegen EU-Bürger?

Veröffentlichungen bis in die jüngste Zeit zeigen, dass weiterhin Verunsicherung wegen der alten Wiedereinreisesperren gegen EU-Bürger besteht (vgl. zuletzt VG Berlin in       InfAuslR 2006, 16 ff). 

Für den hier behandelten Bereich ist klarzustellen, dass sich die Einreise und der Aufenthalt von EU-Bürgern allein nach dem FreizügG/EU (§ 1) richten und dass dieses Gesetz den Weg zu § 62 AufenthG gemäß § 11 Abs. 2  FreizügG/EU erst und nur dann  freigibt, wenn das Nichtbestehen oder der Verlust des Freizügigkeitsrechts durch einen entsprechenden Bescheid festgestellt sind. Der Haftrichter muß sich deshalb eine den Regelungen des FreizügG/EU entsprechende Festellungs-Entscheidung vorlegen lassen und wegen der Ausreisepflicht (§ 6 FreizügG/EU) deren Unanfechtbarkeit feststellen. Für lückenfüllende Analogien ist jedenfalls im Haftrecht kein Raum.   

Düsseldorf, den  12. Januar 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de
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